
Oberlandesgericht Hamburg 

BESCHLUSS 

§ 142 StGB 

Nach § 142 Abs. 1 StGB macht sich nicht strafbar, wer erst nach Verlassen des 
Unfallortes von seiner Beteiligung am Unfall Kenntnis erlangt und sich gleichwohl 
(weiter) vom Unfallort entfernt (entgegen OLG Düsseldorf, 1. Oktober 2007, 2 Ss 
142/07-69/07 III). 

OLG Hamburg, Beschluss vom 27.03.2009, Az.: 3 - 13/09  

Tenor: 

Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kleine 
Strafkammer 8, vom 20. November 2008 aufgehoben. 

Der Angeklagte wird freigesprochen. 

Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die 
Staatskasse. 

Gründe: 

I. 

Das Amtsgerichts Hamburg-Harburg hat den Angeklagten mit Urteil vom 09.09.2008 
wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 Abs. 1 StGB) zu einer Geldstrafe von 
20 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Auf die Berufung des Angeklagten hat das 
Landgericht Hamburg mit Urteil vom 20.11.2008 die Höhe eines Tagessatzes auf 40 Euro 
reduziert und die Berufung im Übrigen verworfen. 

Nach den Feststellungen des Landgerichts befuhr der Angeklagte am 6. Mai 2008 gegen 
13.45 Uhr mit einem LKW in Hamburg die Straße Neue Elbbrücken stadteinwärts und 
streifte dabei unbemerkt mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines 
auf der rechten Nebenspur fahrenden anderen Lkw, der dabei beschädigt wurde. Der 
Angeklagte passierte daraufhin mehrere Lichtzeichenanlagen, bog in die Billstraße ab 
und kam dort an einer Lichtzeichenanlage etwa 1,5 Kilometer vom Ort des 
Unfallereignisses entfernt, zum stehen. Vom Geschädigten verfolgt und nunmehr auf den 
Unfall aufmerksam gemacht, setzte der Angeklagte seine Fahrt fort, wobei er billigend in 
Kauf nahm, sich so möglicherweise Unfallfeststellungen zu entziehen. Erst an einer 
weiteren Kreuzung konnte der Geschädigte den Angeklagten stoppen, indem er sich mit 
seinem Fahrzeug vor das Fahrzeug des Angeklagten stellte. 



Das Landgericht hat dieses Verhalten des Angeklagten unter Berufung auf Beschlüsse 
des OLG Düsseldorf (NStZ-RR 2008, 88) und BVerfG (NJW 2007, 1666, 1668) als 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gemäß § 142 Abs. 1 StGB bewertet. 

Mit Erhebung der allgemeinen Sachrüge beantragt die Verteidigung, das Urteil des 
Landgerichts mit seinen Feststellungen aufzuheben und die Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer zurückzuverweisen oder 
den Angeklagten freizusprechen. 

Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt, die Revision des Angeklagten kostenpflichtig zu 
verwerfen. 

II. 

Die zulässige Revision führt gemäß §§ 349 Abs. 4, 354 Abs. 1 StPO zur Aufhebung des 
Urteils und zum Freispruch des Angeklagten. 

1. Die vom Landgericht getroffenen Feststellungen tragen eine Verurteilung wegen 
unerlaubten Entfernens vom Unfallort nicht. 

a) Nach § 142 Abs. 1StGB wird bestraft, wer sich nach einem Unfall im Straßenverkehr 
in Kenntnis seiner Unfallbeteiligung unerlaubt vom Unfallort entfernt. Unfallort ist die 
Stelle, an der sich das schädigende Ereignis zugetragen hat, einschließlich der 
unmittelbaren Umgebung, in der die beteiligten Fahrzeuge zum Halten gekommen sind 
bzw. hätten kommen können und in der die Unfallbeteiligten für feststellungsbereite 
Personen noch als warte- und auskunftspflichtig zu erkennen sind (Fischer, StGB, 56. 
Aufl. 2009, § 142 Rn. 20 m.w.N.). Der Radius des Unfallortes lässt sich nicht abstrakt 
bestimmen, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Jedenfalls nicht zum 
Unfallort gehören Orte außerhalb von dessen Sichtweite (Fischer, a.a.O.). 

Nach den Feststellungen des Landgerichts erhielt der Angeklagte Kenntnis von seiner 
Unfallbeteiligung erst, nachdem er im innerstädtischen Verkehr nach Passieren mehrerer 
Ampeln und Abbiegen in eine andere Straße 1,5 km weitergefahren war und somit den 
Unfallort längst verlassen hatte. Eine Strafbarkeit nach §  142 Abs.  1 StGB ist 
ausgeschlossen, wenn der Täter erst an einem anderen als dem Unfallort vom Unfall 
erfahren hat (BGHSt 28, 130, 131; Burmann in: Jagow/Burmann/Heß, 
Straßenverkehrsrecht, 20. Aufl. 2008, § 142 StGB Rn. 12 m.w.N.). 

Entgegen der Auffassung des Landgerichts wurde der 1,5 km vom Unfallpunkt entfernte 
Anhalteort auch nicht etwa dadurch zum Unfallort, dass der Unfall im fließenden 
Verkehr geschah und der Geschädigte als eine feststellungbereite Person, den 
Angeklagten verfolgt hatte. Für die Bestimmung der räumlichen Grenze des Unfallortes 
kommt es auf die Sicht feststellungsbereiter Personen an, die am Ort des Geschehens 
bleiben und nicht etwa die Verfolgung des Täters aufnehmen. 

b) Allerdings soll nach Auffassung des OLG Düsseldorf ein Unfallbeteiligter den 
Straftatbestand des §  142 Abs.  1 Nr.  1 StGB auch dann verwirklichen, wenn er den 
Unfall nicht bemerkt, deshalb seine Fahrt zunächst fortsetzt, aber noch innerhalb eines 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs mit dem Unfallgeschehen von diesem erfährt 
(OLG Düsseldorf, NStZ RR 2008, 88). Das OLG Düsseldorf stützt diese Auffassung auf 
ein obiter dictum des Bundesverfassungsgerichts, nach dem § 142 Abs. 1 StGB – anders 
als § 142 Abs. 2 StGB – keinen abgeschlossenen Sachverhalt des Sich-Entfernt-Habens 
voraussetze, sondern ein Entfernensvorsatz grundsätzlich bis zur Beendigung der Tat 
durch ein erfolgreiches Sich-Entfernt-Haben gebildet werden kann, so dass durch § 142 
Abs. 1 StGB Fälle erfasst werden können, in denen der Täter nachträglich auf den Unfall 



hingewiesen wird und sich - gleichwohl – weiter – von der Unfallstelle entfernt (BVerfG, 
Beschl. v. 19.03.2007, NJW 2007, 1666, 1668). 

Der Senat folgt dieser Auffassung, die im Schrifttum überwiegend auf Ablehnung 
gestoßen ist (Fischer, a.a.O., Rn. 20, 52; Brüning, ZIS 2007, 317; Mitsch, NZV 2008, 
217, 218f; ders. NZV 2009, 105; zustimmend Laschewski, NZV 2007, 444, 447; Blum, 
NZV 2008, 495, 496) nicht. 

Der Senat hält es für zwingend, den Begriff des Unfallortes im Sinne des § 142 Abs. 1 
StGB als Teil des objektiven Tatbestandes auch objektiv zu bestimmen und nicht etwa 
davon abhängig zu machen, ob der Unfallbeteiligte sogleich Kenntnis vom Unfall hatte 
oder nicht. Hätte der Angeklagte den Unfall beim Überholen bemerkt, hätte er den 
Tatbestand des § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB – unerlaubtes Verlassen des Unfallortes – durch 
Weiterfahren trotz Haltemöglichkeit schon nach wenig mehr als 100 m verwirklicht. Für 
den Fall unvorsätzlicher Tatbestandsverwirklichung kann nichts anderes gelten. 

Ebenso wenig sind Überlegungen zu einem erst nach Vollendung, aber vor Beendigung 
gefassten Vorsatz des Täters geeignet, eine Strafbarkeit des Angeklagten nach §  142 
Abs. 1 StGB zu begründen. Nach § 15 StGB muss der Täter Vorsatz zum Zeitpunkt der 
Tathandlung haben, ein nachträglich gefasster Vorsatz ist bedeutungslos (Fischer, StGB, 
56. Aufl. § 15 Rn. 4 m. w. N.). Ein erst nach Vollendung, aber vor Beendigung gefasster 
Vorsatz ist nur in Fällen sukzessiver Beihilfe oder Mittäterschaft denkbar, die aber 
immer eine durch einen anderen vorsätzlich begangene, vollendete Tat voraussetzen. Der 
Alleintäter, der vorsatzlos den objektiven Tatbestand des § 142 Abs. 1 StGB vollendet – 
hier: in Unkenntnis seiner Unfallbeteiligung den Unfallort verlässt – macht sich durch 
die Weiterfahrt trotz nunmehr erlangter Kenntnis vom Unfall nicht nach §  142 
Abs. 1StGB strafbar. 

2. Eine Strafbarkeit gemäß § 142 Abs. 2 Nr. 2 StGB kommt ebenfalls nicht in Betracht, 
weil das berechtigte oder entschuldigte Entfernen vom Unfallort wegen Verstoßes gegen 
das Analogieverbot aus Art. 103 Abs. 2 GG nicht mit dem vorsatzlosen Entfernen vom 
Unfallort gleichzusetzen ist (BVerfG NJW 2007, 1666). 

3. Nach den Feststellungen des Landgerichts hat der Angeklagte auch fahrlässig keine 
Ordnungswidrigkeit gemäß §§  34 Abs.  1 Nr.  1, 49 Abs.  1 Nr.  29 StVO, 24 StVG 
begangen. Denn diese Vorschriften erfassen nicht Fälle, in denen sich ein 
Unfallbeteiligter vom Unfallort entfernt, weil er den Unfall aus Fahrlässigkeit nicht 
bemerkt hat (BGHSt 31, 55, 57 ff.). Diese Auslegung stützt sich auf den ausdrücklichen 
Willen des Verordnungsgebers (BGH, a.a.O., S.  58 f. m.w.N.) und auf das Bemühen, 
Wertungswidersprüche zwischen § 142 StGB und §§ 34, 49 StVO zu vermeiden (BGH, 
a.a.O., S. 59 f.). 

4. Da eine weitere Tatsachenaufklärung nicht zu erwarten ist, hat der Senat auf 
Grundlage des vom Landgericht festgestellten Sachverhalts gemäß §§ 349 Abs. 4, 354 
Abs. 1 StPO auf Freispruch erkannt. 

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 467 Abs. 1 StPO. 


